
 

über das  unbefugte Plakat ieren, Beschri f ten, Bemalen und Besprühen von 

öffentl ichen Flächen an öffentl ichen Straßen sowie in öffentl ichen Anlagen 

 

Aufgrund der §§ 71, 74, 77 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(HSOG) vom 26. Juni 1990 (GVBl. I S. 197, 534) in der Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I 
S. 14) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms in ihrer  Si tzung am 
11.7.2006  fo lgende  Gefahrenabwehrverordnung beschlossen :  

 
§ 1 Geltungsbereich 

 Diese Gefahrenabwehrverordnung gi l t  für  a l le öf fent l ichen Straßen, 
öf fent l ichen Anlagen und öf fent l ichen Flächen im Gebiet  der  
Gemeinde Waldsolms.  

  

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1)  Öffent l iche Straßen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung s ind 
al le Straßen, Wege und Plätze,  die dem öffent l ichen Verkehr 
gewidmet s ind oder auf denen ein tatsächl icher öf fent l icher Verkehr 
stat t f indet.  Zu den öf fent l ichen Straßen gehören insbesondere auch 
Fahrbahnen, Randstrei fen, Haltestel len,  Haltebuchten, 
Flächenbereiche der Wartehäuschen, Fußgängerunterführungen, 
Durchlässe, Brücken, Parkplätze, Gehwege, Gehf lächen, 
Straßenböschungen und Stützmauern. 

  

(2)  Öffent l iche Anlagen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung s ind 
gärtner isch gestal tete Anlagen oder sonst ige Grünanlagen oder 
Flächen, d ie der Erholung der Bevölkerung dienen und der 
Öffent l ichkei t  zugängl ich s ind. Dazu gehören auch 
Verkehrsgrünanlagen und öffent l ich zugängl iche Kinderspie lp lätze 
und Sportplätze einschl ießl ich Bolzplätze.  

  

(3)  Öffent l iche Flächen im Sinne dieser Gefahrenabwehrverordnung s ind 
Flächen und Gegenstände, die dem öffent l ichen Nutzen dienen, 
insbesondere Wertstoffbehälter ,  Mül lbehälter,  Papierkörbe, Vertei ler-  
und Schal tkästen,  Verkehrszeichen und Verkehrseinr ichtungen, 
Schal lschutzwände, Geländer,  Bänke, Denkmäler ,  Bäume, L icht-  und 
Lei tungsmasten, Wartehäuschen (soweit  nicht unter  Absatz 1 
fa l lend),  Br iefkästen, Telefonzel len sowie Türen, Tore, Wände und 
Mauern von öf fent l ichen Gebäuden. 

  
 

§ 3 Plakatieren, Beschriften, Bemalen, Besprühen 

(1)  Es is t  verboten, auf  öf fent l ichen Straßen, in öf fent l ichen Anlagen und 
auf öf fent l ichen Flächen Plakate, Anschläge, Beschri f tungen, 
Bemalungen, Besprühungen und Werbemit tel  jegl icher Art  außerhalb 
der dafür  best immten Einr ichtungen (Anschlagtafeln etc.)  
anzubringen oder anbr ingen zu lassen. 

(2)  Absatz 1 f indet  keine Anwendung auf  d ie dem öf fent l ichen 
Bauordnungsrecht unter l iegenden Anlagen der Außenwerbung nach § 
13 der Hessischen Bauordnung. 
 

 
 



 
(3)  Wer Plakate,  bei  denen eine Plakat ierung im Gebiet  der Gemeinde 

Waldsolms zu erwarten is t ,  anderen Personen über läßt,  hat d iese 
Personen vor der Über lassung über das Plakat ieren nach Absatz 1 
zu belehren und s ich die Vornahme der Belehrung unverzügl ich 
schr i f t l ich bestät igen zu lassen. 

(4)  Wer entgegen des Verbotes nach Absatz 1 Plakate, Anschläge, 
Beschri f tungen, Bemalungen, Besprühungen oder Werbemit te l  
anbr ingt oder h ierzu veranlasst,  is t  zur  unverzügl ichen Beseit igung 
verpf l ichtet.  Die Beseit igung tr i f f t  in g le ichem Maße auch den 
Veranstal ter,  auf den auf den jewei l igen Plakaten, Anschlägen oder 
sonst igen Darstel lungen gemäß Absatz 1 hingewiesen wird bzw. e ine 
für  den Veranstal ter  handelnde Agentur .  

(5)  Der Gemeindevorstand kann im Einzel fa l l  Ausnahmen von dem 
Verbot nach Absatz 1 zulassen, wenn dies im berecht igten Interesse 
einzelner oder im öffent l ichen Interesse geboten is t .  Die Ausnahmen 
können mit  Auf lagen versehen werden. Die Vorschr i f ten des 
Hessischen Straßengesetzes ble iben unberührt .  

(6)  Der Gemeindevorstand kann darüber hinaus  
Befreiung erte i len,  wenn die Durchführung der Verordnung im 
Einzel fa l l  zu einer of fenbar n icht beabsicht igten Härte führen würde 
und öf fent l iche Interessen nicht  entgegen stehen. 

  

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidr ig handelt ,  wer vorsätz l ich oder fahr lässig 

 1.  entgegen § 3 Absatz 1 Plakate, Anschläge, Beschri f tungen, 
Bemalungen, Besprühungen und Werbemit tel  jegl iche Art  
anbr ingt oder anbringen lässt,  

 2.  entgegen § 3 Absatz 3 die Belehrung nicht  vornimmt oder s ich 
die Vornahme der Belehrung nicht  schr i f t l ich bestät igen lässt ,  

 3.  entgegen § 3 Absatz 4 die unverzügl iche Besei t igung unter lässt ,  

 4.  Auf lagen nach § 3 Absatz 5 Satz 2 nicht beachtet.  

(2)  Die Ordnungswidr igkei t  kann nach § 77 Absatz 1 HSOG i .V. mit   § 17 
des Gesetzes über Ordnungswidr igkei ten (OwiG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987(Bundesgesetzblatt  BGBl.  I  
S. 602),  zuletzt  geändert  durch Art ikel  2 Abs. 8 des Gesetzes vom 
12.08.2005 (BGBl.  I  S.  2354) mit  e iner Geldbuße von 5,00 EUR bis 
höchstens 5000,00 EUR für jeden Fal l  der Zuwiderhandlung 
geahndet werden. 

(3)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OwiG in Verbindung  mit  § 77 
Absatz 3 HSOG ist  der  Bürgermeister  der Gemeinde Waldsolms als 
ört l iche Ordnungsbehörde. 

  
 

§ 5 Inkrafttreten 

 Diese Gefahrenabwehrverordnung tr i t t  am Tage nach ihrer  
Bekanntmachung in Kraft .  

  

 
Waldsolms, den 12.07.2006 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Waldsolms 
  
 
 
Heine 
Bürgermeister 

 



 


